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Amtliclee Bckanntinaärnnigest.
�-I! SICH Berlin, den 31. Juli 1877.
Ministerium des Jnnern.

Zur Ausführung des den Königlichen Regierungen und Landdrosteien unterm 25. d. M. über-
sandten Regulativs des Königlichen Staatsministeriums vom 30. Juni d. J., betreffend die geschäftliche
Behandlung der Telegramme in Staatsdienstangelegenheiten, bestimme ich Folgendes:

1. Zu den einzeln stehenden Königlicl:en Beamten, für welche die Contirung der Telegraphirungs-
gebühren mit einer Geschäftserleichterung nicht verbunden sein würde, C§ 3 Sah 2 des Regulativs) ge-
hören insbesondere auch die Landgendarmerie-Oberwachtmeister und Gensdarmen. Dieselben werden daher
die Gebühren für ihre Telegramme in Dienstangelegenheiten in jedem einzelnen Falle zu entrichten haben
und zwar bei den Reicbstelegraphenämtern durch Verwendung von Postfreimarken, bei den Eisenbahn-Tele-
graphenstationen durch baare Einzahlung.

Die Königlichen Regierungen und Landdrofteien vernnlasfe ich, zu diesem Behufe den Bestand von
Postfreimarken, welcher den Oberwachtmeistern und Gendarmen zur Frankirung von Dienstbriefen über-
wiesen wird, angemessen zu erhöhen, und denjenigen Oberwachtmeistern und Gendarmen, welche nach der
örtlichen Lage des Stationsorts ihre Telegramme in Dienstsnchen bei einer Eisenbahntelegraphenstation auf-
zugeben haben, zur Bestreitung der Telegraphirungsgebühren einen entsprechenden baa«ien Geldbetrag über-
weisen zu lassen.

2. Die Kosten der von Communalbehörden und mittelbaren Staatsbeamten in Staatsdienftsachen,
insbesondere auch Polizeisachen, abzusendenden Telegramme werden von den betreffenden Gemeinden bezw.
Verbänden zu tragen sein.

Es erscheint aber gerechtfertigt, den Gemeinden 2c., die Kosten der von ihnen abgelassenen Tele-
gramme, welche reine Staatsdienstangelegenheiten betreffen, in denjenigen Fällen aus Staatsmitteln zu er-
statten, für welche denselben nach der Bestimmung unter Ziffer 3 meiner Circular-Verfügung vom 20.
Dezbr. 1869, betreffend die Aufhebung der Portofreiheiten in Saatsdienstsachen, die Nichtfrankirung ihrer
Postsendungen an Königliche Behörden zugestanden worden ist, insbesondere also in Wahl- und in statisti-
schen Angelegenheiten.

Die betreffenden Liquidationen sind seitens der Gemeinden re. ohne daß es der Beibringung von
Quittungen des Telegraphenamts bedarf, mit einer entsprechenden, in die Liqutdation aufzunehmenden Be-
scheinigung an die vorgesetzte Königliche Regierung resp. Landdrostei einzusenden, und von dieser, Falls ein
Bedenken nicht obwaltet, zur Erftattung des Geldbetrages und zur Berechnung desselben unter den Porto-
ausgaben der Königlichen Regierung resp. Landdrostei anzuweisen.

Dabei bemerke ich zugleich,-daß der Herr Justiz-Minister die Justizbehörden durch eine Circulat-
Verfügung vom 5. d. Mts. angewiesen hat, den (nicht zu den .Königlichen Behörden gehörenden) Polizei-
und andere Behörden - soweit denselben die Nicbtfrankirung ihrer dienstlichen Postsendungen an Justizbehörden
nachgsetlassen worden ist, -� auch ihre Auslagen für die einen solchen Briefveriehr vertretenden Telegramme
zu er atten.

Die sl«a"dtischen Magisträte, die Amts-Vorsteher u. s. w. werden mit entsprechender Benachrichtgung
zu versehen sein.

Der Minister des Innern. gez. Eulenbukg.
An die Königliche Regierung zu Breslau L A. 5596.

Namslau, den Z. September t877.
Vorstehendes Rescript bringe ich unter Hinweis ans das in No. 34 des Regierungs-Amtsblattes pro

1877 abgedruckte Regulativ des Königlichen Staats-Ministeriums vom 30. Juni er. zur Kenntniß der Ma-
gisträte, Amts- und Orts-Behörden, sowie der Gendarmen des Kreises.

--IT 397J Berlin, den Z. Dezember 1875.
Nachrichten für diejenigen F«reiwilligen, welche in die Unterofsizier-Schulen zu P-)tsdam,

Iiilich- Biebrich, WeißetIfels and Ettlingen eingestellt zu werden wünschen.
1. Die Unteroffizier-Schulen haben die Bestimmung, junge Leute, welche sich dem Militair-

stande widmen wollen, zu Unterofsizieren heranzubilden.
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Der Aufenthalt in der Unteroffizier-Schule dauert in der Regel drei, bei besonderer Brauch-
barkeit auch nur zwei Jahre, in welcher Zeit die jungen Leute gründliche militairische Aus-
bildung und Unterricht in alle Dem erhalten, was sie befähigt, bei sonstiger Tii.htigkeit
auch di-e berorzugteren Stellen des Unterofflzierstandes, als Feldwebel und dergl. zu erlangen,
und es ihnen ermöglicht, bei der eiiistigen Anstellung im Militairverwaltungsdienst, z. B. als
Zahlineister u. dergl. bezw. als Civi«lbeainte, die Priifuugen zu den gesuchtereii Posten abzulegen.

Der Uiiterricht umfaßt: Lesen, Schreiben und Rechneii, deutsche Sprache, Anfertigung
aller Arten von Dienslschreibeii, militairische Rechnungsführung, Geschichte, Geographie,
Planzeichnen uiid Gesang.

Die gymnastischen Uebungen bestehen in Turnen, Bajonettfechten und Schwimmen.
Der Aufenthalt in der Uiiteroffizier-Schule an und für sich giebt den jungen Leuten keinen
Anspriich auf die Beförderung ziim Unteroffizier. Solche hängt lediglich von der guten
Führung, dem bewiesenen Eifer und der erlangten Dieiistkeiintniß des Einzelnen als. Die
vorziiglichsten Freiwilligen werden bereits auf den Unterofsizier-Schulen zu überzähligen
Unteroffizieren befördert und treten bei ihrem Ausscheiden in die Armee sogleich in etatsmä-
ßige U1itei«ofslziei«stelleii
Jn Bezug aiif die Vertheilung der ausscheidenden jungen Leute an die Trnppentheile ist in
erster Linie das Bedürfnis- in der Armee maßgebend, in zweiter Linie sollen die Wünsche
der Einzelnen in Betreff der Ueberweisung zu einem bestimmten Truppentheile nach Mög-
lichkeit bei«ücksichtigt werden.
Die Fiisiliere der Unteroffizierschiilen stehen, wie jeder andere Soldat des aktiven Heei«es,
unter den militärisi1ien Gesetzen und haben beini Eintritt den Fahnen(-id zu leisten.
Der in die Unterosfizier-Schule Einzustellende muß mindestens 17 Jahre alt sein, darf aber
das 20. Jahr noch nicht vollendet haben.

Der Einzustellende muß mindestens 1 Mtr. 57 Etm. groß, vollkommen gesund uiid frei von
körperlichen Gebrechen und wahi«nehmbaren Anlagen zu chronischen Kranklieiten sein, auch
nach Maßgabe seiiies Alters so kräftig und gesund erscheinen, daß ei« die begründete Aus-
sicht gewährt, bis zum Ablauf seiner Dienstzeit in der Untei·ofsizier-Schule vollkomnieii brauch-
bar fiir den Kriegs"dienst zu werden.
Er muß sich tadellos geführt haben, lateinische und deutsche Schrift mit einiger Sicherheit lesen und
schreiben können und die ersten Grundlagen des Recbnens mit uiibenaniiteii Zahlen·kennen.
Der Ei:-.ti«itt in eine Uiitei«osfizierschule kann nur dann erfolgen, wenn sich der Freiwillige
zuvor verpflichtet, nach erfolgter Ueberweisiing aus der Unreroffizierschule an einen Truppen-
theil noch vier Jahre aktiv im Heere zu dienen.
Dei· Einberufeiie muß mit ausreichendem Schuhzeug, 2 Hi-luden Und Mit« S MAY? zUM AU-
kauf der nöthigen Gei«äthschaften zur Reinigung der Ausrüstung und Bekleidung versehen sein.
Jni Uebrigen ist die Ausbildung kostenfrei; die Fiisiliere der Unterofs-izier-Schulen werden
bekleidet uiid verpflegt, wie jeder« Soldat der Armee.
Wer die Auf1iahnie in eine Unterofsizier-Schule wiinschl, hat sich bei drM Lc1Uk«Wcl)1;·-PE-
zirks-Konimando seines Aufenthaltsorts, oder bei einem der .Kommandos der Unteroffizszier-
Schulen in Potsdam, Jülich, Biebrich, Weißenfels oder Ettlingen unter« Vorzeigung eines
von dem Eivil-Vorsitzenden der Ersatz-Kommission seines Aus·hebuiigsbezirks ausgestellten
Melde.-Scheins persönlich zu melden. » ·
Jst die Prüfung im Lesen, Schreiben und Rechnen, sowie die äi«·i,tliihe Untersuchung guiistig
ausgefallen, so ist zunächst die Verpflichtungs-Verhandlung über die vorgeschriebene tangere
aktive Dienstzeit (s. unter Nr. 8) aufzunehmen. Diejenigen Freiwilligen, welche sich direkt
bei einer der Unteroffizier-Schulen zum Eintritt gemeldet haben, köI1UcU VOkt, be! Vvkhf1U-
dener Vakanz, sogleich eingestellt werden, andernfalls wird denselben von den Unterosfizier-
Schulen ein Annahme-Schein ertheilt. » » »

Diejenigen Freiwilligen, welche bei einem Landwehr-Bezirks-Konimando den freiwilligen
Eintritt iiachgesucht haben, erhalten durch dessen Vermittelung den Annahmeschein von der
Unteroffizier-Schule, welcher sie zugetheilt worden sin·d. , · » »

Nach Ertheilung des Annahme-S-cheiiis tritt der Freiwillige in»die Klasse» der vorlausig
in die Heimath beurlaubten Freiwilligen. Die Einberufung erfolgt YOU Vck1cMgcU Unm-
offizier-Schule, welcher den Annahmeschein ausgestellt hat, durch Vermittelung des betreffen-
den Landwehr-Bezirks-Komniandos. · » ·

Eine Lösung der durch die Verpflichtungsprotokolle eingegangenen Eintritts-Verpflichtu»ng
kann niir mit Genehmigung der Jnspektion der Jnfanterie-Schulen erfolgen. Kosten« dUk-
fen der Militär-Behörde dadurch nicht entstehen. Wird die Lösung der Verpflichtung nach dem
Eintreffen auf einer Unter-Ofsiiierscbule erbeten, so hat der betreffende Freiwillige, wenn
die Genehmigung ausnahmsweise ertheilt wird, die Kosten der ·Nuckreise zu tragen. »

Die Wünsche der Freiwil1igen in Berufs der Zutheilung an eine bestimmte Unteroffizier-
Schule sollen, soweit angängig, berücksichtigt werden.  · »
Die Einstellung von Freiwilligen in die Unteroffizier-Schulen sindet al11Ahtl1ch zWcIMAl UND
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zwar bei den Unteroffizier-Schulen Potsdam, Biebrich und Weißenfels im Monat Oktober,
bei den Unterofsizier-Schulen Jülich und Ettlingen im Monat April statt.

Wer zu diesen Terminen nicht einberufen werden kann, darf bei entstel)enden Vaeanzen
in die Unterosfizier-Schulen zu Potsdam, Biebrich und Weißenfels bis Ende Dezember, in
die Unterofsizier-Schulen Jülich und Ettlingen bis Ende Juni eingestellt werden, voraus-
gesetzt, daß derselbe dann noch allen Aufnahmebedingungen genügt.

13. Jedem Füsilier der Unterofsizier-Schulen wird bei guter Führung einmal während seiner
Dienstzeit eine kostenfreie Reise in seine Heimath bewilligt. Die Reise bis zu 75 lcm.,
bezw. 75 I(m. von der ganzen Reise, hat jedoch jeder Füsilier auf eigene Kosten zurückzu-
legen. Während dieser Benrlaubung darf den Füsilieren bis zur Dauer von 4 Wochen
die volle Löhnung belassen werden. .Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

-M 328l Berlin, den 15. Juli 1877.
Nachrichten für diejenigen jungen Leute, welche in die Unterofsizier-VorfchUlt ZU W2klbUkg

einzutreten wt·infchen.
I) Die Unteroffizier-Vorschnle hat die Bestimmung, geeignete junge Leute von ausgesprochener

Neigung für den Unterofsizierstand in der Zeit zwischen der Konfirmation und dem Eintritt in das
wehrflichtige Alter derart fortzubilden, daß sie für ihren künftigen Beruf tüchtig werden. Bei mili-
tärischer Erziehung sollen jie dort Gelegenheit finden, ihre Schulkenntnisse soweit zu ergänzen, wie
dies nicht nur im Hinblick auf den militäriscben Beruf, sondern auch für ihre spätere Verwendbarkeit
im Civildienste wünt·chenswerth ist. ��� Daneben wird der körperlichen Entwickelung und Ausbildung, un-
ter speziellerBerücksichtigung der «-?lnforderungendesMilitärdienstes besondere Aufmerksamkeit zugewendet.

2) Die Ausbildung in der Unteroffizier-Vorschnle dauert zwei Jahre. Längeres Verbleiben
in derselben erfolgt nur bei rnangslhafter körperlicher Entwickelung.

3) Die Zöglinge der Unteroffizier�Vorschule find nicht Militärpersouen. Die Aufnahme
begründet aber die Verpflichtung, aus der Vorscbule unter Uebernahme der für die Ausbildung in
einer Unteroffi;ivT-Schule festgesetzten besonderen Dienstverpflichtung, unmittelbar in die hierfür be-
stimmte Unteroffizier-(?chule überzutreten und für jedes Jahr des Aufenthaltes in der Unterossizier-
Vorschule zwei Jahre über die gesetzliche DiensiPfkicht hinaus aktiv in der Armee zu dienen, für
DER Füll Obst- daß sik dieser Verpflichtung überhaupt nicht oder nicht in vollem Umfauge nachkommen
sollten, die auf ihn gewendeten Kosten, im Betrage von 465 Mk. für das Jahr. sofort unweigerlich
zurückzuerstatten.

4) Bei dem Uebertritt in die Untern«-fsizier-Schule hat der Freiwil1ige den Fahneneid zu
leisten und steht dann wie jeder andere Soldat des aktiven .Heeres unter den militärischen Gesetzen.

5) Nach zweijähriger Ausbildung in der Unteroffizier-Schule werden die in der Unteroffizier-
Vorschule vorgebildeten Füsiliere der Armee überwiesen, und zwar diejenigen, welche die Qualifikation
hierzu erworben haben, als Unterofsiziere.

6) Die Ausnahme in die Unterofsizier-Vorscbule ist von folgenden Bedingungen abhängig:
Die Aufzunehmenden dürfen in der Regel nicht unter 15 und nicht über 16 Jahre alt sein.
Sie müssen sich untadelhaft geführt haben, vollkommen gesund, im Verhältniß zu ihrem

Alter kräftig gebaut, sowie frei von körperlichen Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen
Krankheiten sein, ein scbarfes Auge, gutes Gehör und fehlerfreie (nicht stotternde) S-prache haben.

Sie müssen leserlicl) und im Allgemeinen richtig schreiben, Gedrucktes (in deutscher und
lateinischer Druckschrift) ohne Anstoß lesen und die vier Spezies rechnen können.

Bettnässer, Bruchleidende und mit Fußscbweiß behaftete junge Leute dürfen nicht ausge-
nommen werden.

· 7) Wer in die Unteroffizier-Norschule aufgenommen zu werden wünscht, hat lich, begleitet
von seinem Vater oder Vormund, persönlich dem Landwehr-Bezirks-Kommandeur seiner Heimath
vorzustellen und hierbei folgende Papiere vorzulegen:
a. ein Geburtszeugniß,
b. ein Unbescholtenheitszeugniß der Polizei-Obrigkeit,

etwa vorhandene Schulzeugnisse,
die schriftliche unter 3 erwähnte Verpflichtung mit der gleichfalls schriftlichen Genehmigung des
Vaters oder Vormundes.

Der Landwehr-Bezirks-Kommandeur veranlaßt die ärztliche Untersuchung und die schul-
wissenschaftliche Prüfung. «

8) Die rechtzeitige Einberufung zum 1. October erfolgt jedes Jahr durch Vermittelung
der Landwehe-Bezirks-Kommandos.

· Wer nicht spätestens bis zum 1. Dezember jedes Jahres einberufen ist, bleibt noch ein Jahr
nottrt;· findet erszdann keine Berückftchtigung, werden die Papiere zurückgesandt, womit jede Aussicht
auf Entstehung In die Unterofsizier-Vorfchule Weilburg erlischt.

» · 9) Bei der Gestellung zum Eintritt in die Unterosfizier-Vorschule müssen die Einberufenen
mit einem Paar guter Stiefeln und zwei neuen Hemden, sowie mit 6 Mk. zur Beschaffung des er-
forderlichen Putzzeuges versehen sein. «

Jm J»nstttut wird ihnen das zum Lebensunterhalt Nothwendige, einfchließtich der Kleidung
und der Lehrmittel, unentgeltlich gewährt. Kriegs-Ministerium. v. Kameke.

P-P
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-E I991 Breslau, den 23. August i857.
Ober-Präsidium der Provinz Schlesien. J.-N. 5901.

Obwohl durch Eireular vom I. Juni c. O. P. 3527 die Vorfchrift des § 46 des Reichsgesetzes
vom 6. Februar 1875,

nach welchek die Beka«nntmachung des Aufseher, zwei volle Wochen, den Tag des Anshanges nnd den
Tag der Abnahrne nicht mitgerechnet, auszuhängen hat,

in Erinnerung gebracht worden ist, wird, wie die Loealrevistonen ergeben haben, doch noch vielfach gegen
diese Bestimmung gefehlt.

Euer re. ersuche ich ergebenst, den Gemeinde-Vorständen die piinktltche Erledigung derselben wieder-
holt zur Pflicht zu machen und die betreffenden Vorstände gleichzeitig darauf hinzuweisen,

daß der auf dem Aufgebote vorgedruckte Aushangs- und Abnahme-Vermerk nicht blos auszufüllen und
zu unterschreiben, sondern auch mit dem Dietlstsiegel zu versehen. sei. -

Der Oberprcisident gez. Pnttkammer.
An sämmtliche Herren Landräthe der Provinz und die Herren Oberbürgermeister zu Vreslau, Liegnitz und Görlitz.

Namslan, den 30. August 1877.
Vorstehende Verfügung theile ich hierdurch den Gemeinde-Vorständen zur Kenntnißnahme und

Nachachtung mit.

880J Breslau, den 9. August 1877.
Jn ergebenster Erwiderung Jhres Antrages vom 7. v. Mts. die Ablas3feste betreffend, be-

merke ich zunächst, daß durch die Regierungs-Verordnung vom 20. September 1864 nur in steuer-
lieber Beziehung Festsetzung erfolgt ist, in getvetbepolizeilicher Beziehung dagegen nichts geändert ist.
Namentlich ist davon auszugehen, daß an den kirchlicheu Festtagen eigentliche Märkte nicht stattzufin-
den haben, und die durch die neuere Gewerbegesel3.gebung unberührt gebliebenen Vorschriften
des § 59 der allgemeinen Gewerbeordnung vom 17. Januar 1845 noch maßgebend sind, wonach
dir Orts-Polizei-Obrigkeit darüber zu bcsilldelt hat, ob und event. in welchem Umfange bei Abhaltung
von Kirchweib-, Waltfahrts-, Ablaß- oder Missionsfesten, die gewerblichen Erzeugnisse, oder Dienste
auf Straßen oder anderen Plagen feilgi-boten oder angc-boten werden dürfen.

Die Vorordnuug vom 20. September l864 alterirt daher in keiner Weise die Befugniß
des AMts-V0kstebkks, VEz1V- BÜkgt«km«�it«tet«s, das Feilbieten von Waaren und Getränken auf jenen
Ft�stt«11 zu UNtt�ks«1.(�l«1 bk3W- t�iUiUschkäUkE�U- Im Uebrigen bestimmt der § 67 der Gewerbeordnung
vom 21. Juni 1869 ansdriicklich, daß zum Verkauf von geistigen Getränken zum Genuß auf der Stelle
es der Genehmigung der Ortspolizei bedarf.

Da hiernach die Zulassung von Schankwirihen von der Bewilligung der Polizei-Bel)örden
abhängig ist, anderweite Klagen wegen einer schädlichen Wirkung der in Rede stehenden Verordnung
nicht laut geworden sind, so muß ich Anstand nehmen, deren Aufhebung bei dem Prooinzial-Rath
zu befiirworten.
An den Königlichen Landrath Herrn Freiherrn von Buddenbrock Hochwohlgeboren Wartenberg.

Abschrift hiervon theile ich der Königlichen Regierung auf den Bericht vom 2. d. M. nach-
richtlich ergebenst mit.

Der Ober-Präsident. J. V. gez. von Juncker.
An die Königliche Regierung hier. 5371.

Namslau. den 3. September 1877.
Vorstehenden Ober-Präsidial-Erlaß theile ich den Herren Amts-Vorstehern und Polizei-Ve»

waltungen zur Kenntnißnahme und Nachachtung hierdurch mit.

-M Ists Breslau, den 19. August l877.
Betrifft den Coloradokäfer.

Die Chocoladen-Fabrik der Gebriider Stol1werct" zu Cöln hat aus Anlaß des Auftretens
des Coloradokäfers dieses Insekt in seinen sämmtlichen Entwickelungs-Formen sammt Eiern, Larven
und Puppen genau den vorgefundenen Eremplaren naturgetreu nachbilden lassen.

Die 6 Stadien der Entwickelung sind in Glaskäs-chen veranschauticht, welche zum Preise
von je I Mark verkauft werden. H

Im Jnteresse der Abwehr und Vertilgung dieses Just-ins erscheint es dringend wünschens-
werth, auf eine möglichst ausgt-dehnte Verbreitung der gedachten Darstellung t)in-.uwirken, da bei
einer nicht genauen Kenntniß des Käfers es nach den bereits vorliegenden Erfahrungen leicht vor-
kommen kann, daß entweder das Vorhandensein desselben zu spät bemerkt wird, oder durch grundlose
Gerüchte über das Auftreten dieser Ealaniität Behörden und Publikum ohne Noth beunruhigt werden.

Die Königliche Regierung ersuche ich daher ergebenst, die Landräthe des Regierungs-Bezirks
anweisen zu wollen, die Gemeindebehörden auf die von den Gebriider S-tol1werck gefertigten, natur-
getreuen Modelle aufmerksam zu machen und darauf hinzuwirken, daß sur jede Gemeinde mind estens
ein solches Kästchen aus der Communal-Kasse angekauft und an einem geeigneten Orte,
entweder in der Schule oder beim Gemeinde-Vorsteher oder im Gasthause, zur allgemeinen Ansicht
aufgesiellt wird.

Die Kosten sind so gering und die Be-dachtnahme auf energische Abwehrmaßregeln so
dringend, daß eine Verweigerung der Anschaffung wohl kaum zu erwarten ist.
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Es würde sich empfehlen, wenn der Landraih seiner Zeit die Bestellung der für seinen
Kreis erforderlichen .Kästchen übernähme.

Die Adresse ist:
Kaiserl. Königl. Hof-Choeoladen-Fabrik, Gebriider Stollwerck,

Cöln a. Rh.
Der OberPräsident. J. V.: gez. von Juncker.

An die Königliche Regierung hier.
Namslau, den 3. September i877.

Indem ich vorstehenden Ober-Ptäsidial-Erlaß veröffentliche, fordere ich die Gemeindebehörden
zur Anschaffung der an. Modell-Kästchen auf. Binnen 14 Tagen ist mir anzuzeigen, ob ein solches
Kästchen angesauft worden ist, resp. ob die Bestellung von hier aus gewünscht wird.
-M 332J Namslau, den t. September 1877.

Msebrfache Nichtbeachtung der für die Behandlung der Schulversäumnißstrafen bestehenden
Vorschriften seitens einiger der. Herren Amts-Vorsteher veranlassen mich, auf die §§ i4 Eil. 2 und
15 der Verordnung der Königlichen Regierung vom is. September pr. (Amtsblatt pro 1876, pag.
314) bete. den Besuch der Volksschule und das Verfahren bei Bestrafung der Schulvei«säumnisse
aufmerksam zu machen, und deren genaue Beachtung dringend zu empfehlen.
.-IF. s38J Namslau, den Z. September 1877.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises erhalten mit dem diesmaligen Kreisblatt einige
Eremplare der Normal-Gescl)äfts-Anweisung für die Mitglieder der Klassensteuer-Einschätzungs-Commission
mit dem Aufträge, dieselben an die einzelnen Mitglieder auszuhändigen und darauf zu halten, daß die Ex-
emplare als Dienst-Eremplare sorgfältig aufbewahrt werden.
.-II -IS-« Namslau, den i. September t877.

Der verw. Eisenbahn-Ass1stent Crnestine Herrmann geb. Wtesner hierselbst, welche die
Prüfung als Hebamme bestanden hat, ist nach erfolgter Wahl der 1. Hebammenbezirt des Kreises
Namslau, welcher die Ortschaften Deutsch-Marcbwitz, Ellguth, Damnig, Altstadt, Jauchendorf und
die Stadt Namslau umfaßt, überwiesen worden und hat dieselbe nach der Bestimmung der König-
lichen Regierung zu Bresiau ihren Wohnsitz in Namslau zu nehmen.

Jndem ich Vorstehendes zur öffentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß die Vereidigung
derselben als Bezirks-Hebamme bereits erfolgt ist.
«-M III] Namslau, den 3. September 1877.

Die Gemeinde-Vorstände derjenigen Ortschaften, welche während der diesji«ihrigen Regtments-Uebung
Vorspann- oder Fourage-Fuhren geleistet, haben die von dem Truppentheil ausgestellten Anerkenntnisfe, so-
wie die Quartierbefcheinigungen Behufs Liquidirung des Servises &c. baldigst an mich einzureichen.
M 336J Namslau, den 4. September 1877.

Während der Abwesenheit des Amte-Vorstehers Herrn Amtsrath Hildebrandt aus dem Amtsbezirk
Seorischau wird dessen Stellvertreter, Herr Lieutenant Rupp in Sgorsellttz vom 9. d. M. die Geschäfte
dieses Amtsbezirks führen.
-IS 837j Namslau, den 4. September i877.

Jn Abwesenheit des Amtsvorstehers Herrn Lieutenant Bennecke aus Strehlitz, hat der Amtsvor-
sicher Herr Baron von Ohlen auf Reichen die Geschäfte des Amtsbezirts Strehlitz übernommen, was ich
hierdurch zur Kenntniß der Betheiligten Gemeinden bringe.
-IT 3881 Namslau, den 4. September i877.

Der Wirthschafts-Jnspeetor Herr Ferdinand Moniac zu Schmograu ist als Guts-Vorsteher-Stelb
vertreter dieses Gutshezirks und als stellvertretend» Standesbeamter im Standesamtsbezirk Schmograu-Kaul-
roth bestätigt und- vereidet worden.

-W 339J Narnslau, den 30. August i877.
Der Freistellenbesitzer Carl Vogt in Nieder-Wilkau lst als Gemeinde-Erecutor für vorgenannte

Gemeinde gewählt und als solcher vereidet worden.

M 340] Namslau, den Z. September t877.
Nachweis der im Monat August I87«I aus dem Kreis-Krankenhause entlassenen Personen.
I. Gottlieb Thomale, Landarmer aus Simmelwitz, am I. Juli auf Antrag des Ortsgerichts aufgenommen, am 18.

August entlassen; 49 Verpflegungstage T-. 40 Pf» zusammen 19 Mk. 60 Pf. Verpflegungskosten.
2. Johann Petzka, Knecht aus Droschkau, am 23. Juli auf Antrag des Dominiums aufgenommen, am 18. August

entlassen; 27 Verpflegungstage å. 40 Pf, zusammen 10 Mk. 80 Pf. Verpflegungskosten.
Z. Gottlieb Schiewek, Knecht aus Deutfch-Marchwitz, am 7. Juli auf Antrag des Orts-gerichts aufgenommen, am 24.

August entlassen; 49 Verpflegungstage I-. 40 Pf» zusammen 19 Mk. 60 Pf. Verpflegungskosten.
4. Johann Wohnt, Knecht aus Schmograu, am 14. August auf Antrag des Dominiums aufgenommen, am 24. August

entlassen; 11 Verpflegungstage Z-. 40 Pf» zusammen 4 Mk. 40 Pf. Verpflegungskosten.
Die hierbei bestimmten Verpflegungskosten sind bis zum 20. k. M. an die Kreis-Communal-Kasse bestimmt

�einzuzahlen, widrigenfalls deren executivische Einziehung erfolgen müßte.

Der Kbnigl. Landratl).
J. V. V. Heydebtand U. d. Lclsa, Kreis-Deputirter.
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Aclge«tneiner Anzeiger.
Raulmtord.

Am 30. August d. J. ist im Kreise Oels, ans Langewief�er Feldslnr, linker-
hart an der von Breslau nach Oels fiihrendeu Chanssee die Leiche des Schwarz-

händlers Albert Londa aus Bralin aufgefunden worden.
Louda ist durch einen Stich in den Kopf nnd durch einen Stich- in die rechte

Brust getödtet, und hierauf beraubt worden. Die Stiche müssen nach dem Sections-
befunde mit einem feinen, sehr spitzen, dolchartigen Instrument beigebracht worden sein.

Dienstag den 28. August ist Londa von dem Schwarzviehhändler Johann
Kentzierskay aus Kemven in Groß-Naedlit·z, und hierauf in Klein-Naedlitz, Kreis
Breslau, getroffen worden. Das letzte Zusammentreffen hat in der 1I. Vormittags-
stunde stattgefunden. Londa fiihrte eine braunlederue, um den Leib geschnallte Geld-
katze, in der sieh eine Brieftasehe befand, sowie einen Stock bei sich.

Seine Zeche im Wirthshause bezahlte er aus einem leinenen Beutel. Er
äußerte, daß er in- Klein-Naedlitz 27 Mark eingezogen habe, daß er von dort nach
Wiistendorf, hierauf uach Steine an der Oder und endlich nach Langewiese gehen
wolle, um von hieraus mit dem Abendzuge nach« Braun znriicl«zutehren. Bei der
Leiche ist weder die Geldkatze, noch die Briestasche, noch der leinene (s)eldbeutel, eben-
sowenig der Stocl« gefunden worden.

Nur ein Z-weipfeunigstiick wurde in einer Beiukleidertasche des Londa vor-
gefunden. ·Jch ersnche schleunige Nachforschung nach dem Mörder und nach dem
geraubten Gute vorzunehmen.

Oels, den 2. September 1877.
Der Rönigliche StaatSamvalt.

«Bekmmtmaehung.
Jch hoffe den Wünschen der hies. Einwohnerschaft entgegenzukomsnen, wenn ich bestimmte Stunden

festsetze, während deren ich regelmäßig in meinem Arbeits-zin«tmer zu spreä,en sein werde.
Ich bestimme als solche vorläufig die Stunden von 8 bis 10 Uhr Vormittags und bemerke ergebenst,

daß ich in dringlicher! Fällen selbstverständlich auch zu jeder anderen Tageszeit fprechbar sein werde.
Namslau, den 1. September 1877. Der Biirgermeister. Katze.

BekanntInachnng.
Der Kassenverkehr für die Annahme und Auszahlung von Geldern bei der Stadthauptkasse und

der städt. Sparkasse ist auf die Stunden von 8 bis 12 Uhr Vormittag festgesetzt, wogegen während der
Nachmittagsdienststunden weder Zahlungen angenommen noch geleistet werden.

Nams-lau, den I. September 1877. D e r DIE it g E st r a t.

Bekanntsnact)ung«.
Die Redantur der hiesigen Stadthauptkasse, sowie der städtischen Sparkasse ist mit dem heutigen

Tage dem Herrn Rendant Trautmann bisher Stadthauptkassen-·Controleur in Grottl-an übertragen worden.
Namslau, den 31. August 1877. Der WIagisirat.

Be-kanntmachung.
Eine Nachtwächterstelle ist zu besetzten. Das Gesammteinkonunen beträgt 231 Mark. Hier-

auf Reflectirende wollen sich bis zum 15. d. M. schriftlich bei uns melden.
« Natnslau, den 4. September 1877. S D c r -III q g i st r a t.

Anetion.   D Auction.
««�M9««t«9 den los September «« Sonnabend den s. e tetnber, «riiNachmittogs 2 Uhr sollen in l0c0 9�s2 Uhr, werden tm HauSse ges Gerbernseistels:
P;-oschau "sHerrn Fuhrig am Wasserthor ein 6[itziget grosser

cis,-sc; i5 Schock Korn .3gF»j«ckEts-mZFZ3k»«-H-;;«..sk;;l2«i««;WFk»«;I3s- ««
geg;in gle1lch baare Zahlung verstetgert werden. Mem?-zweiE)»BstühJx"ei»;e å,3«:ü«(«E"e:t«3»"a;g:»«,st:s:;

Ums ZU-»den 30- ·UUSUst I877-» gros3er ,Ftafseelirenner, 4 Paar Htiefecn und
ZsIkk gkkIkl)UIchk ZUktWt1s-Cv!IlIt1II«s«UtI!1s. gHau5gert«itl) gegen gleich baare Zahlung versteigert.

I« VI MVk0W0i I« Der pr. xltuction-i-Commissar. «Raßler.

I.-I«
«- T«
LIM-K



��� 3l7 ����

Æerkvfteinfaat
empfehle ich mein g1«.of3cs Lager aller Sorten künstlicher Dünger, als
Ksiochcnmchl, Baker-Giraut» u. S-tIpcrpl)osphate
zu den möglichst billigften Preisen.

Bernstndt, den t0. August 1877. J· A» Tl.autW9jn»

1i:IInE11)sE;1iI-IS  «-I«-»Du  e .  ««-«  X.
,-«- w1nT11seiw»i!I«1oHEN  I«   » g w:1i1i:ktNs  E g o ! d e  e  "Mist.-tu «  -S« « ««   ·-Eåj«34«..
  Medaiae

fur Drefchtnafehmen.
Drefchnmfchinen für I Pferd mit Schüttel-

" 3·20 Mk.
für 2 Pferde 4.-0�48 Mk.
für 3 ferde 48s-�.5es-Te Mk.
für 4  .5-Im-7.5ee Mk.

Breitdrefchmnfchinen 9C-T--»O.-See Mk.
F·1"ir alle aus meiner Fabrik gehenden Dreschmaschinen wird eine zweijsziihrige

Garantie gegeben.

Die ·Mafchincn-Bau-Wnstalt
G. (-«. �E«TW�ascIsli0.

« Ujamslaa.    0els i. seht. »
.s�-5Fes.k-Z-«, It«-rein kt)riniI"kt)ec ,,favcitien

zu so-in·-u1 (Stat. d. Bresl.-Freib. Vahn), Bresla11 (Schweidn.-Stadtgr. 12)
und 1Ile17.(101«1� (a. d. fchlef. Geh.-B.)

Unter Gehalts-Garantie offeriren wir unsere bekannten Dünger-Pråparate sowie die
sonstigen gangbarer: Düngmittel.

Proben und Preis-Courante auf Verlangen franc0.
Aufträge zu Fabrikprcisen übernimmt   Bka9u91-, Oels»

r-H BEIDE
««-»O,

-  Ci-
«

«Tt«"-.-«-�-«.
L-»Z-

Bkajkasjk1f,   EllMpcU-CylZUdck
» « » N O .OfkllkUhkt�, Ofkl1IhUkk1l,smpsishIs U FYE:3«1FwskY»

sowie alles übrige Oft-.nzeug werden in e
meiner Werkstätte sehr sorgfältig angefertigt. Eifc.IIbkIhIIfchicUcII
Nr-pcYraturen jeder Art werden sofort· Träger und Säu!cn
«UsS«fUh"t« · .zn Bauten«offerirt sehr billig ««

Joseph i·ræaliol.   Eis.-.k,..-pi.....; .t0sk-k1s-Hex-k(-I.
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Einem geehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß ich

K« Hcl)l«osserarlieiten zu glleubaujen W· J

sowie alle in dieses Fach eiuschlagenden Reparatnren übernehme. Dieselben werden auf�s schleunigste
und billigste ausgeführt. Halte zugleich großes Lager von Hans- Find g)tu»liensd)kössetn, Ofen.
thiireii, 23ratkkasten, gttd"t3reii, (Hnsz- und g8akzpkatteii,· Haus- und F:utljengerathschriften, Zeiten,
Draht- und geschi1iiedetciiZlIiigekn Jeder Art. Mem Eisen-, Stahl-, Galanterie und Leder-
wqgkeu-Gkfchäft ist überhaupt der Art assortirt, daß ich Jeder Anforderung geni·igeii kann, zumal
Alles zu den bil1"iglieti Preisen verkauft wird; ich bitte daher um zahlreichen Zusprnch.

H"«h«cht"�«9sV"" II. C-7(Je««scJt, K1osisi«sisaße-

(-e: -

Ei

«)
J«-;k)X«T..;» �

kI is»

»  Bruckenwaagen
»Il» in jeder Größe empfiehlt

die ·33riicläeii-"gJaagenfabrili
  - ,»«   des EugeI1 se1kkert,
  Na.msIa11, gegenüber der Wache·

Den Herren Landwirtheu di? ergebene"Mitt·heilung, da«ß··li·c«h- « « ·�

"ll!«lVlli
i1ijiiyisJiaiiqiigI

Iikpi1i«etmui somit. .,..
.!liekrn lF0s)(9-««"-X0«.H·(kJws-MS in M«-n.·e««c«
den Verkauf meiner laisdwirtlifchnftlichrn TNafci)i-
neu (Spceialitåt W3åhnmfcltiIir-is used Göpeldrcfcl)-
mafchine-It mit und ohne Scljüttelwerk) für dortige
Gegend übertragen habe.

H, ·IaII1Isch0k, skhwkjdIijtz. Eiseiigies3erei E gt?afcl)ineiifabrili.
Auf Obiges bezugnebmend halte ich Maschinen zur Ansicht auf Lager und

kann außerdem allen Anforderungen durch einen Vorrath von Reservetheilen genügen.
·   » sz  Robert (Jcettscbalk.Nåhmafchinen:   «
Howe, Lveve, »S·inger, Circul»ar und Sc«·iulenmaf(·:l)iiien für Schuhmacher, Weeler sc
Wilfon, empfehle ich uiiter Garantie zu den billigsten Preisen.

Hochachtungsvoll» ,  II. GseI«lacl1.

Penfionat zu Namslau.
Ich nehme jederzeit junge Mädchen

aus gebi!deter Familie, die meine höhere
Töchterschule oder den Seminarcui«sus der-
selben besuchen wollen, in Pension. Mütter-
liche Pflege, sowie Gelegenheit zur Flus-
bildung in der französischen und englischen
Umgangsspracl)e werden denselben zuge-
sichert. Jahrliche Pension 450 Mark.

; » , l). B0bertag.-
E Photographien.

Den geehrten Kunden zur gefälligen Nachricht,
daß ich vom 15. d. Mts. auf einige Wochen ver-
reife. T-«· -s"j««s«0O««.

Die von den Herren G(-.I)t·. suslla-es-est in
IciiIss gefertigten M0delle des I(art0ikel-Käfers, in
seinen 1serseltie(le11en Stadien in G1askäste1ien«) zu-
sammengestellt, sind genau nach den vor Kurzem in
hiesiger I«�el(lHur aufgetretenen lebenden Exemplaren
a.nget·ertigt und se nut11rgetreu gearbeitet, dass diesel-
ben zur Veransel1a.ulicl1ung in Schulen, Vereinen etc.
wie in Priva.tkreisen sehr geeignet erscheinen.

lVliillse-ists uns Blickst, den 6. Juli 1877.
Der Bürgermeister: F-. IV. st0isIIi0pl�.

-·-») Ei« s01(-des ist H; der J-3xpedii2i0n des Ninus�
1auer K!-eisblattes zu: Ansicht ausgestellt, und werden
Bestellungen daselbst, Ei I  entgegen gen01Hnen.

S-upcrphosphate
und -Knochenmehl

empfiehlt

Robert (iottscliall:..
Nebst Beilage.



Beilage zu un. 36 des »illamelauet xKckisblattee.«
» -De«««--s««s-D««»-7k: EJ«k:-3«k«k.k.1877-  -

Für Wursifabrikanten.
Mein Lager von besten

Rind-, Schaf- nnd Schwcind·irmen
halte hiermit empfohlen.

Auswärtige Ordres werden per Bahn wie per Post prompt essectuirt und
aberbilligste Preise berechnet.

F H   Paul G0tts(3l1alk, Vers i. Sehr.

L?

dische Neujal)rskarten  Schnitzer.
Der hohen Feiertage"7wegen bleiben

unsere Geschäft?--xLocale Sonnabend n.
Sonntag den S. n, 9. cr., sowie Montag
den II. er. vollstandig geschlossen.

S. Bielsel10wsky.Joseph Fra.enkel.
M. J. Be1«ma,I111. S. Block. S. Mei(lner.

Sonnabend und Sonn
tag den S. und 9. d. VI
bleibt mein Geschäft ge
schlossen.

«-»» «s�««eeef(-cis.

lItsenhahnsenienen
Träger, Säulen, Mal

u. gesehm. »F-users,
l)rahtnägel

in allen Dimensionen

Zu Bauten offerirt· billigst ;

E.

M. sitt(9t1t�0I(I.

Briickcnwagen
(nnter Garantie)

werden in meiner Werkstätte neu artige
Ei nd re stritt.for gt U auch P

Eisenhandlung

Joseph P!-änl:el.

gut sz10. Heptember wird in der Hanusowski-
Mühle die E-tu·-«-verpact)tnng stattfinden. Anfang
1»1 Yllhr;)ZBormtttag. Pachtlustige werden ergebenst
er e a en

Die durch Herrn G. C. Was chke in
Betrieb gewe·se1ren »

Dampsdreskhmaschmen
nebst Lokomobilen

aus der Fabrik von Rastatt PI«octot" G.
comp.· Lino0ln sind mein Eigenthum U.
habe ich über dieselben nur allein zu
verfügen.

Da so häufig Mißverständnisse obwal-
seien und dadurch Unannehmlichkeiten ent-
standen sind, bringe ich dies abermals zur
Kenntniß. » ·

Namstiiu. v. ()0lla.m «11.-.

Bei Yebe1nnnn unt! die Dame von Welt,
beide sollen die Pflege ihrer Gesundheit nicht
vergessen, denn ohne Gesundheit keine Schön-
heit! Schwer oder leicht Kranke, Alle leset das
große Krankenbuch: »Der Tempel der Gesund-
heit.« Es wird dienen, das Leben zu ver-
längern. Für I Mk. von E-. Scl1ilesinger, Ver-
lin s., Neue Jucobstr. 6, zu beziehen.
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Jagd-Mmiition
«W»« P. liarloIsl1y.

1 Mark 20 Pf.
zahlt S-e0i.H-c-le in !l�e-m.g-»in

fiir das Paar starke frisch ge»scht;»ssene
Rebhühner. SchUßschein ist beziz1ifii�ge«iY

F Agenten «-«-«
werden um selbststiindigen Vertrieb eines
auf 15 Fahre patentirten Artikels für die
einzelnen Kreise des Regierungsbezirk Bres-
lau gesucht. Bei einer Kapitalanlage von
1500 Rmk. kann  ein Jeder eine sichere
Eristenz schaffen. Nahere Auskunft ertheileu

A. Bade G C0mp.,
Geiiernl-,jJ;lgent s. il. Provinz ScliIesien.
Breslau, Berliner-Str. 7, pni·iec·1se.

«»-»:» «- Aus einer der r·enoni«iiiirtest·e1i Fa-
 briken Fraukreichs habe ich eine ParthieJ  eingeschossener

-LesauelieuX�I)oppeMinten
erhalten, uiid empfehle solche zu zeitgemäß billigen
Preisen. Ebenso empfehle Hüls en zu obigen Gewehreii.

Zlteparaturen sofort.
KcklIatl, Büchsenmacher. P. B.

Ein Hund (WiiIdfptel)
ist auf dem I)0m. Mittel-Wilkau zugelaufen uiid
kann gegen Erstattung der Jnsertionsgebiihren in
in Empfang genommen werden. - F

- -H, -
Ein Ocltnuedegefclle

kann sich melden I)0IIl. sk0I«Is(3I13-11-
·I. (-*-IIIIluI«2, Schmiedemeister.

» » Ein verheiratheter «

»Haus-heitrer
mit guten Zeugnissen kann sich melden bei

II. (J�c0l(lstem. H
Ein Knabe ordentticher EltersI
kann bald in die Lehre treten bei

E. Bang, Sattlernieister.

X

(-

-:»-------

" [Vermiethung.] Bei F. Lvrcke, Kloster-
straße, ist das Gewölbe nebst Wohnung und Zu-
behör, welches Herr Sattlermeister Hoffmann be-
wohnt, vom 1. Januar 1878 ab anderweitig zu
veriiiiethen. - «vsp
- [Verm iethung.] Der ganze 2. Stock, bestehend
aus 6 Stuben, Entree, Küche, sowie 8ubehör, ist
zu Michaeli er. zu vermiethen.

(-«i0I(Is0elss.

[Vermiethung.] L kleinere Wohnungen sind
billig zu veriniethen bei ·

E-ugen Seiffert. Ring.

[Vermiethung.] Eine Wohnung nebst
Pferde-Stall, Wagenräumlichkeit und Heuboden
(ft·ir Lohn- oder«Frachtfuhrwerk) ist zu veruiiethen.
Wo sagt -die Exped. d. Bl.  F

Zum fetten Eutenabeudbrot
nnd zum EutenauSfchieben

auf Donnerstag den 6. d. M. ladet freund-
IjkIZs:7s«   -»--:!-.:s?.e.(3!«7(e7!ee.-.--

Scheibenfchteßen.
Auf Sonntag den 9. d. M. erlaube

ich mir zuin

8okieibenI)el�iieI3eti um Eulen
ganz ergebenst einzuladen.

-» Mk:-; --. uhk.«I,;n
Nach beendetem Schießen «EqUzK1«kIUzchcU,

Um gi"itigen Zuspruch bittet
G. sl0i�l"IsmsIs-, Gasiwirth in Alist di.cI

Zum C-cl)eibetIfehtefzen
auf Hotmtag den 9. d. ZU. ladet hiermit; freund-
lichst ein C«-»O Iem«-«.-sc-le,

Gasiwirih in Kaulwitz.
Z-sitt vorzügliche Getränke und Hpeisen wird

bestens gesorgt sein.
sp Sonntag den 9. d.f-JJcktis.,

OInchtnittag V,2 Uhr, lade hier-
 mit zum

g-ctjeilienscl)ietZen um Guten
ergebenst ein. Nach demselben findet

Tauzverguiigeu
statt und bin ich in Stand gesetzt, mit fetten:
G-�infebraten und vorzüglich guten Getränken
aufioarten zu können. ss9s-p«»sqpskk,

Gastwirth in Gllguth.

Neuerdings, schreibt die Kölnische Zeitung, ist uns die
Mittheilung zugegangen, daß auf einem Kartofselselde an
der Miilheimer Haide der Eoloradokäser entdeckt worden sei.
Wir haben in Folge davon sofort die genauesten Nach-
forschungen angestellt, aber glücklicherweise die Mittheilung
nicht bewahrheitet gesunden. Jedenfalls handelt es sich auch
in diesem Falle um das Auffinden des hierorts nicht selten
vorkommenden Goldblattkäferchens, und höchst wahrschein-
lich ist derselbe auf demselben Acker entdeckt worden, von
welchem die zur selben Species zählenden Käfer abgelesen
wurden, die uns dieser Tage ein Landwirth über-
brachte. Es veranlaßt uns dieser Fall, von Neuem da«
raus« hinzuweisen, daß es dringend geboten erscheinen muß,
das Publikum ausreichend mit dem aus Amerika herüber-
gekoinmenen schlimmen Feinde der Kartoffelpflanzungen be-
kannt zu machen. Mehrfache Nachbildungen des Colorado-
käfers, welche in letzter Zeit in Handel gekommen sind, er-
scheinen aber theils so unvollkommen, theils auch dem Jn-
sect, das sie darstellen sollen, so wenig ähnlich, daß sie nur
dazu angethan sind, das Publikum zu verwirren. Wir ha-
ben wiederholt auf die naturgetreuen Stollwerck&#39;schen und
anderen Fabrikate hingewiesen. Erstere haben bereits in
den meisten europäischen Ländern und sogar in Amerika
Eingang gesunden. Dieselben sind allenthalben von den
Behördeii�als »gute, naturgetreue Nachbildungen« anerkannt
und in den Schulen und landwirthschaftlichen Vereinen ver-
breitet worden. Wie aus öfsentlichen Blättern hervorgeht,
haben gerade diese Nachbildungen in Schildau die rechtzei-
tige Entdeckung des Coloradokäfers herbeigeführt. Bis jetzt
hat die »Stollwerck�sche Fabrik mehrere Hunderttausend Schach-
teln mit Käfern, Larven und Eiern geliefert.T« «  K   Red·action;iiDruck«·-und BE-rings« von D. OvJ«finT Namslau.  - f"«"" --




